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Antrag CDU-Fraktion: Förderung PiA-Stelle in der Kita Sonnenblume Siek 
2023/005/0088 

Der Vorsitzende erläutert die Vorlage zum PiA Konzept. Es besteht seitens der Kita Sonnen-
blume großes Interesse.  
Die Verwaltung wird gebeten mitzuteilen, was bei einem Abbruch der Ausbildung passieren 
würde. Hierzu stellt sich die Frage, ob die Förderung dann wieder zurückzuzahlen ist bzw. wie 
dann zu verfahren ist. Ferner wird die Verwaltung gebeten zu klären, ob die Mittel direkt im 
Haushalt der Gemeinde Siek oder im Haushalt der Kita abgebildet werden müssen.  
Anmerkung der Verwaltung: 
Da die Erträge/Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit PiA stehen (werden), beim KiTa-
Träger einzuplanen sind, wird auch die Frage hinsichtlich Abbruch der Ausbildung zur Beant-
wortung an den Träger weitergeleitet. Im Haushalt der Gemeinde wird lediglich der Zuschuss an 
den Kita-Träger ausgewiesen. 
 
Im Nachgang zur Sitzung wurden noch 2 Dokumente übersandt, welche als Anlage zum TOP 
beigefügt wurden.  
 
Der Finanzausschuss fasst folgenden Beschlussvorschlag:  
 
Die Gemeindevertretung Siek erklärt sich bereit, eine PiA-Stelle in der Ev.Kita Sonnenblume 
Siek ab 08/2023 zu finanzieren. Die Verwaltung wird gebeten, dieses dem Träger mitzuteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

4 0 0 
 

 
 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 
Siek, 05.04.2023 
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Datum:
Status:
Federführend: 

16.02.2023
öffentlich
FD 22 Familie und Schule

Sitzungsvorlage
2023/4822

Verantwortlich: Carsten Reichentrog

Projekt Unterstützung durch den Kreis Stormarn für die Ausbildung zu 
Erzieher und Erzieherinnen im Rahmen von PiA - praxisintegrierte Aus-
bildung zur/zum Erzieher/in
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit des Gremiums

13.03.2023 Jugendhilfeausschuss Vorberatung
22.03.2023 Hauptausschuss Vorberatung
24.03.2023 Kreistag des Kreises Stormarn Entscheidung

Beschluss:

1.
Der Kreis Stormarn fördert in einem Pilotprogramm für den Ausbildungszeitraumzeitraum 
2023-2025 PiA Stellen im Kreis Stormarn unter folgenden Voraussetzungen: 
• Die PiA Stellen werden in einer Kindertagesstätte im Kreis Stormarn geschaffen.
• Es handelt sich um Schüler/Schülerinnen (SuS) aus dem Kreis Stormarn.
• Die künftigen Erzieher/Erzieherinnen besuchen die Beruflichen Schulen im Kreis

Stormarn.
2.
Für 60 Erzieher/Erzieherinnen (Windhund-Prinzip) werden die PiA Stellen mit einem Zuschuss 
von 600,00 € max. 50% der Kosten für 24 Monate gefördert. Die restlichen Kosten müssen 
von Dritten übernommen werden.
3.
Für die Freistellung der anleitenden Person wird eine Anleitungsstunde pro Woche und 
Schüler/in in Höhe von 25,00 € gefördert.
4.
Der Kreis Stormarn fordert das zuständige Sozialministerium auf, kurzfristig eine 
Ausbildungsoffensive für den Beruf der Erzieher und Erzieherinnen vorzulegen.
5.
Über einen weiteren Piloten zum 01.08.2024 muss nach den Erfahrungen der Einstellungen 
zum 01.08.2023 zum Haushaltsjahr 2024 entschieden werden.

Begründung:

Für eine kurzfristige Stärkung und Wertschätzung des Berufsbildes beantragt die CDU-
Kreistagsfraktion eine Finanzierung/Teilfinanzierung von PiA- Stellen im Kreis Stormarn. 
Entsprechende Haushaltsmittel in 2023 in von Höhe 212.500,00 € sind von der Verwaltung 
bereitzustellen.
Zur weiteren Begründung wird auf den Antrag (Anlage 1) verwiesen.
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Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.02.2023 die Entscheidung über den 
Antrag zur Beratung in den Fraktionen auf eine neue Sitzung am 13.03.2023 vertagt. Dazu 
wird eine ausführliche Sitzungsvorlage erwartet.

Das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein (MSJFSIG) hat mit Rundbrief vom 15.02.2023 (Anlage 2) 
angekündigt, dass vorbehaltlich der Verabschiedung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 
2023 insbesondere die Mittel für die PiA-Ausbildung ab 2023 verstärkt werden sollen. 
Die Fördermodalitäten möchte das MSJFSIG wie folgt verändern:

• Jeder örtliche Träger kann grundsätzlich eine Förderung in Klassenstärke erhalten.
Die jeweiligen Standorte und tatsächlichen Klassengrößen hängen allerdings von den 
schulischen Modalitäten vor Ort ab.

• Die Förderung bezieht sich weiterhin auf das erste Jahr der Ausbildung, erhöht sich
jedoch von 400,00 € auf 800,00 € monatlich für die ersten 12 Monate.

• Der Förderzuschuss, der für Anleitungsstunden im ersten Jahr der Ausbildung 
vorgesehen ist, erhöht sich von 25 € auf 50 € wöchentlich und soll zwei Stunden 
Freistellung pro Woche für Anleitung von SuS unterliegen.

Die Ausbildung zum/zur Erzieher/in erfolgt im Kreis Stormarn an der Beruflichen Schule in Bad 
Oldesloe. Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeit bzw. Teilzeit 2, 3 oder 3,5 Jahre.
Die PiA-Ausbildung dauert in der Regel 3 bis 3,5 Jahre.
Zurzeit werden jährlich bis zu 110 Schüler/innen in bis zu 5 Klassen beschult. Die Kapazität 
für weitere 60 Schüler/innen kann die Berufliche Schule in Bad Oldesloe sicherstellen. 
Gleichwohl hält die Schulleitung einen solchen Schülerzuwachs für unrealistisch. Bereits 20 
zusätzliche Schüler/innen in 2023 wären bereits sehr ambitioniert. 

Die PiA-Förderung ist insbesondere für Schüler und Schülerinnen interessant, die die 
Ausbildung nicht in Vollzeit absolvieren können.
Die Vollzeitschüler/innen erhalten in der Regel das sogenannte AFBG Meisterbafög und haben 
einen Anspruch auf die ca. 12 Wochen Schulferien.
Hingegen haben SuS mit PiA-Vertrag lediglich einen Urlaubsanspruch vom 6 Wochen, 
müssen also den Rest der Ferienzeit im Praxiseinsatz in der Kindertagesstätte ableisten.

Das schulische Angebot und damit der Klassenzuschnitt wird an der Beruflichen Schule in Bad 
Oldesloe auf den individuellen Bedarf der Ausbildungsbetriebe abgestellt. Zurzeit bestehen 2 
Teilzeitklassen pro Jahrgang mit jeweils 20 bis 30 SuS. Diese Teilzeitbeschulung dauert 3,5 
Jahre: 3 Tage Schule zwei Tage Praxiseinsatz pro Woche.

Die Schulleitung in Person von Schulleiter Aagardt und Abteilungsleiterin Rupnow werden in 
der JHA-Sitzung persönlich für Fragen zur Verfügung stehen.

Voraussichtliches Kreisbudget für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025:

Nachfolgend werden die finanziellen Auswirkungen dargestellt, wenn für die Schuljahre 
2023/2024 und 2024/2025 im Pilotprojekt 60 Schüler und Schülerinnen (SuS) einen 
Kreiszuschuss zur Ausbildungsvergütung über monatlich 600 € erhalten und die Freistellung 
der Ausbildungsanleitung pro SuS für 1 Stunde pro Woche (alternativ 2 Stunden pro Woche) 
mit 25 € gefördert werden. 
Der Beschlussvorschlag gem. Antrag wurde entsprechend um eine Förderung der 
Anwendungsanleitung um 1 Stunde pro Woche pro SuS in Höhe von 25 € erweitert (Ziffer 3 
des Beschlusses).
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Eine weitere Alternative stellt die Auswirkungen der geplanten Landesförderung dar, wenn der 
Zuschuss zur Ausbildungsvergütung zum Schuljahr 2023/2024 auf 800 € angehoben werden 
sollte.
Die nachfolgende Berechnung lässt offen, ob zum Schuljahr 2023/2024 60 zusätzliche SuS 
gefördert werden, oder aber die 34 vom Land geförderten SuS im 2. Schuljahr eine 
Kreisförderung erhalten und somit nur noch maximal 26 zusätzliche SuS gewonnen werden 
können.
Diese Variante würde dazu führen, dass die neuen SuS im Schuljahr 2024/2025 nur eine 12-
monatige Kreisförderung bis 31.07.2025 erhalten.

Haushaltsjahr 2023
Zuschuss Ausbildungsvergütung
60 SuS    x 5 Monate   x 600 € = 180.000 €
Praxisanleitung (1 Std./Woche/SuS)
60 SuS    x 52 Wochen   x 25 €   x 5/12 =   32.500 € 212.500 €

Alternativ
Praxisanleitung (2 Std./Woche/SuS)
60 SuS    x 52 Wochen   x 50 €   x 5/12 =   65.000 € 245.000 €

Alternativ
Zuschuss von 800 €
60 SuS    x 5 Monate   x 800 € = 240.000 €
Praxisanleitung (2 Std./Woche/SuS)
60 SuS    x 52 Wochen   x 50 €   x 5/12 =   65.000 € 305.000 €

Haushaltsjahr 2024
Zuschuss Ausbildungsvergütung 
60 SuS    x 12 Monate   x 600 € = 432.000 €
Praxisanleitung (1 Std./Woche/SuS)
60 SuS    x 52 Wochen   x 25 €   x 12/12 =   78.000 € 510.000 €

Alternativ
Praxisanleitung (2 Std./Woche/SuS)
60 SuS    x 52 Wochen   x 50 €   x 12/12 = 156.000 € 588.000 €

Alternativ
Zuschuss von 800 €
60 SuS    x 12 Monate   x 800 € = 576.000 €
Praxisanleitung (2 Std./Woche/SuS)
60 SuS    x 52 Wochen   x 50 €   x 12/12 = 156.000 € 732.000 €

Haushaltsjahr 2025
Zuschuss Ausbildungsvergütung
60 SuS    x 7 Monate   x 600 € = 252.000 €
Praxisanleitung (1 Std./Woche/SuS)
60 SuS    x 52 Wochen   x 25 €   x 7/12 =   45.500 € 297.500 €

Alternativ
Praxisanleitung (2 Std./Woche/SuS)
60 SuS    x 52 Wochen   x 50 €   x 7/12 =   91.000 € 343.000 €

Alternativ
Zuschuss von 800 €
60 SuS    x 7 Monate   x 800 € = 336.000 €
Praxisanleitung (2 Std./Woche/SuS)
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60 SuS    x 52 Wochen   x 50 €   x 7/12 =   91.000 € 427.000 €
Die Alternative zum Windhund-Prinzip wäre ein Sozialraum bezogenes Verteilungsverfahren. 
Unter Berücksichtigung der in Kita betreuten Kinder könnten den einzelnen Sozialräumen 
zunächst Förderplätze reserviert werden. Sollten diese mit Fristsetzung (z. B. 30.04.2023) 
nicht abgerufen werden, könnten für dann etwaige Restplätze das Windhund-Prinzip zur 
Anwendung gelangen.
In Anlage 5 werden die Sozialraum bezogenen Kontingente dargestellt auf Basis von

 26 Plätzen plus evtl. 34 PiA-Plätze 
 60 Plätzen.

Die bisherige Landesförderrichtlinie sieht für den Kreis Stormarn 34 PiA-Plätze vor.
Für das Schuljahr 2022/2023 wurden 30 Anträge gestellt und bewilligt. Zurzeit sind davon noch 
28 PiA-Schüler/innen aktiv.
Für das Schuljahr 2023/2024 liegen bereits 35 Anträge vor.

Finanzielle Auswirkungen:

2023 = 600,00 € max. 50% bei 60 Stellen: 212.500,-- € (600,00 €/ 25,00 € für 5 Monate)
2024 = 600,00 € max. 50% bei 60 Stellen: 510.000,-- € (600,00 €/ 25,00 € für 12 Monate)
2025 = 600,00 € max. 50% bei 60 Stellen: 297.500,-- € (600,00 €/ 25,00 € für 7 Monate)

Die Kosten in 2023 sind im Teilplan FB 2/ 361 voraussichtlich über den Deckungsring im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel insbesondere bei der Sozialstaffel gedeckt.

Anlage/n:
 
Anlage 1 Antrag CDU
Anlage 2 Rundbrief des Landes
Anlage 3 Landes-Förderrichtlinie
Anlage 4 PQVO
Anlage 5 Sozialraum bezogene Platzverteilung



Hans-Werner Harmuth                                                                                                      

Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt für die Sitzung des Jugendhilfeausschuss am 
13.02.2023 folgenden  TOP im Rahmen der Dringlichkeit aufzunehmen. 

Projekt Unterstützung durch den Kreis Stormarn für die Ausbildung zu Erzieher und 

Erzieherinnen im Rahmen von PiA – praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher 

CDU-Antrag  

Für eine kurzfristige Stärkung  und Wertschätzung des Berufsbildes beantragen wir eine 
Finanzierung/Teilfinanzierung von PIA -Stellen im Kreis Stormarn. Entsprechende 
Haushaltsmittel in 2023 in von Höhe 180.000,00€ sind von der Verwaltung bereitzustellen.   

Begründung:                                                                                                                                        

Es besteht in der Ausbildung der Erzieher und Erzieherinnen ein dringender 
Handlungsbedarf. Das Berufsbild muss eine bessere Wertschätzung in der 
Ausbildungsphase erhalten.  

Das zuständige Sozialministerium kommt seiner Verpflichtung zur Ausbildungsförderung 
nicht nach. Darunter leiden die Einrichtungen, die Erzieher, die Kinder, die Eltern und die 
Wirtschaft.  

Um den jetzigen unbefriedigten Zustand mittelfristig zu minimieren soll der Kreis Stormarn 
die PIA Ausbildung fördern.  

Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Eine gesetzliche Regelung für eine 
Ausbildungsvergütung besteht nicht. Hilfsweise können die Einrichtungen PIA (Praxis 
integrierte Ausbildung zur Erzieherin) anbieten. Es entstehen monatliche Kosten von zirka 
1200,00€. Die Kosten werden in der Kindergartenfinanzierung nicht anerkannt. Die 
Einrichtungen benötigen dazu eine finanzielle Unterstützung. Viele Gemeinden 
können/wollen diese zusätzlichen Kosten nicht finanzieren. Wir wollen mit den finanziellen 
Mitteln zusätzliche PIA Stellen schaffen und finanzieren.  

Wir schlagen ein Pilotprogramm für den Ausbildungszeitraumzeitraum  2023-2025 vor. 

Der Kreis Stormarn fördert PIA Stellen im Kreis Stormarn unter folgenden Voraussetzungen:  

Die PIA Stellen werden in einer Kindertagesstätte im Kreis Stormarn geschaffen. 

Es handelt sich Schüler/Schülerinnen aus dem Kreis Stormarn. 

Die künftigen Erzieher/Erzieherinnen besuchen die Beruflichen Schulen im Kreis Stormarn. 

Für 60 Erzieher/Erzieherinnen (Windhund Prinzip) fördern wir die PIA Stellen mit einem 
Zuschuss von 600,00€ max. 50% der Kosten für 24 Monate.  Die restlichen Kosten müssen 
von Dritten übernommen werden. 

Der Kreis Stormarn fordert das zuständige Sozialministerium auf kurzfristig eine 
Ausbildungsoffensive für den Beruf der Erzieher und Erzieherinnen vorzulegen. Kinder, 
Eltern und Träger, sowie die Wirtschaft müssen Planungssicherheit haben und die 
frühkindliche pädagogische Erziehung muss den Stellenwert erhalten, den sie verdient hat.  



 

Finanzielle Auswirkungen:  

2023 = 600,00€ max. 50% bei 60 Stellen: 180,000,--€ (600,00 € für 5 Monate) 

2024 = 600,00€ max. 50% bei 60 Stellen: 432.000,--€ (600,00 € für 12 Monate) 

2025 = 600,00€ max. 50% bei 60 Stellen: 252.000,--€ (600,00€ für 7 Monate) 

  

Über einen weiteren Piloten zum 01.08.24 muss nach den Erfahrungen der Einstellungen 
zum 01.08.2023 zum Haushaltsjahr 2024 entschieden werden.  

  

  

 

        



Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Ministerium für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration 
und Gleichstellung

Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, 
Integration und Gleichstellung | Postfach 70 61 | 24170 Kiel

An die Ministerin

AG der Kommunalen Landesverbände
(KLV)

Ausschließlich per E-Mail

sfy .Februar 2023

Erweiterung der Landesförderung PiA/ PQVO

Sehr geehrte Damen und Herren

mit der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen freier Träger und Kommunen zur Fach
kräftegewinnung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung“ hat mein Ministerium im 
Jahr 2022 u.a. damit begonnen, die PiA-Ausbildung mit Landesmitteln zu fördern. 350 
Schülerinnen sollten profitieren. Im Ergebnis haben die örtliche Träger Zuschüsse für 
rund 250 Schülerinnen beantragt. Insbesondere erhielten wir die Rückmeldung, dass die 
Quotierung der Plätze für die Schulen und damit für die örtlichen Träger ein Problem dar
stellte. Gerne wollen wir mit der Landesförderung zu optimaleren Bedingungen beitragen.

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 sieht einen erheblichen Mittelaufwuchs im Kontext 
der Unterstützung von Kommunen und freien Trägern bei der Fachkräftesicherung vor.
Vorbehaltlich seiner Verabschiedung sollen insbesondere die Mittel für die PiA-Aus- 
bildung ab 2023 verstärkt werden.

Wir beabsichtigen daher schnellstmöglich die o.g. Richtlinie in folgenden Punkten zu än
dern und wollen Sie kurzfristig informieren, damit vorbereitende Tätigkeiten auf Ebene der 
örtlichen Träger vorgenommen werden können:

Dienstgebäude Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Barrierefreier Zugang zum Gebäude möglich | Telefon 0431 988-0 |
Telefax 0431 988-5416 | Bushaltestellen Gablenzbrücke, Gablenzstraße (Hörnbad) | poststelle@sozmi.landsh.de |
DeMail: poststelle@sozmi.landsh.DE-MAIL.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. | 
Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswia-holstein.de |
Das Ministerium finden Sie im Internet unterwvwv.schleswia-holstein.de/sozialministerium. www.facebook.com/Sozialministerium.SH. 
www.twitter.com/sozmiSH und www.instaaram.com/sozialministerium.sh

mailto:poststelle@sozmi.landsh.de
mailto:poststelle@sozmi.landsh.DE-MAIL.de
http://www.schleswia-holstein.de
http://www.facebook.com/Sozialministerium.SH
http://www.twitter.com/sozmiSH
http://www.instaaram.com/sozialministerium.sh
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1. PiA Erzieherinnen
Ab dem kommenden Schuljahr soll die Richtlinie des MSJFSIG keine Quotierung der 
Schülerzahlen, sondern einen Förderzuschuss für jeden örtlichen Träger in Klassenstärke 
vorsehen. Es ist von Seiten des MBWFK/SHIBB und der Schulen noch nicht final entschie
den, welche konkreten Schulstandorte für PiA-Erzieherinnen zur Verfügung stehen kön
nen. So finden hierzu aktuell noch letzte Absprachen zwischen den Schulen und dem 
SFIIBB/MBWFK statt, die aber kurz vor dem Abschluss stehen. Über das Ergebnis werden 
Sie zeitnah informiert.

Die Fördermodalitäten möchten wir wie folgt verändern:

• Jeder örtliche Träger kann grundsätzlich eine Förderung in Klassenstärke erhalten. 
Die jeweiligen Standorte und tatsächlichen Klassengrößen hängen allerdings von 
den schulischen Modalitäten vor Ort ab.

• Die Förderung bezieht sich weiterhin auf das erste Jahr der Ausbildung erhöht sich 
jedoch von 400,00 € auf 800,00 € monatlich für die ersten 12 Monate.

• Der Förderzuschuss, der für Anleiterstunden im ersten Jahr der Ausbildung vorge
sehen ist, erhöht sich von 25 € auf 50 € wöchentlich und soll zwei Stunden Freistel
lung pro Woche für Anleitung von Schülerinnen unterlegen.

2. Erprobung PiA Heilerziehungspfleger*innen
Rückmeldungen aus der Praxis haben einen erhöhten Bedarf an Heilerziehungspflegerin
nen ergeben. Auch die Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag einen Ausbau in die
sem Bereich vorgenommen. Im kommenden Schuljahr wird das SHIBB mit zwei Schulen 
erproben, ob PiA auch ein Modell für diese Weiterbildung darstellt. Das MSJFSIG wird 
diese Erprobung mit Fördermitteln wie folgt unterlegen:

• Einrichtung und Erprobung von zwei PiA-Heilerziehungspfleger*innen-Klassen. För
derung in Klassenstärke. Die Anzahl der Schülerinnen pro Klasse legt die zustän
dige Schule fest.

• Förderung im ersten Jahr der Ausbildung in Höhe von 800,00 € monatlich für die 
ersten 12 Monate.

• Förderzuschuss für Anleiterstunden in Höhe von 50 € pro Woche, der zwei Stunden 
Freistellung wöchentlich für die Anleitung von Schülerinnen im ersten Jahr der 
Ausbildung ermöglichen soll.

Bei erfolgreicher Erprobung ist es das Ziel, die Richtlinie um diesen Adressatenkreis zu er
weitern, so dass örtliche Träger für ihr Förderkontingent mittelfristig in enger Absprache 
mit den Schulen wählen können, ob sie es für Erzieherinnen oder Heilerziehungspfle
gerinnen in Anspruch nehmen.
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3. Erprobung PiA für Sozialpädagogische Assistentinnen
Auch soll PiA im kommenden Schuljahr für die SPA-Ausbildung erprobt werden. So ist das 
SHIBB/MBWFK aktuell dabei, im Rahmen eines Modell-Vorhabens mehrere Schulen hier
für zu gewinnen. Die Abstimmungen mit den Schulen dauern auch hier noch an, werden 
aber sehr zeitnah abgeschlossen sein, so dass Sie auch hierzu in kürze detaillierte Infor^ 
mationen erhalten werden. Ich bitte um Verständnis, dass angesichts der Kurzfristigkeit 
das Angebot nur an Schulen gemacht werden kann, die hier Kapazitäten zur Verfügung 
stellen können.

Wir prüfen Möglichkeiten, wie auch jene Kreise und kreisfreie Städte von einer Förderung 
profitieren können, in deren Gebiet vorerst kein PiA-SPA umgesetzt werden kann. So 
könnten z.B. Standorte in den oben genannten Kreisen und kreisfreien Städten ein Schü- 
ler*innen-Kontingent für ihre Nachbarkreise Vorhalten. Hierüber werden wir Sie kurzfristig 
informieren. Zudem werden wir uns zu passenden Möglichkeiten der gerechten Verteilung 
für die nächsten Jahre eng mit dem SHIBB und den KLV beraten.

Die Ausbildung durch die Schulen soll so ausgestaltet werden, dass zwei Tage pro Woche 
in der Praxis erbracht werden können. Eine Förderung ist unter dieser Voraussetzung wie 
folgt vorgesehen:

• Förderung in Klassenstärke. Die tatsächliche Klassengröße hängt von den schuli
schen Modalitäten vor Ort ab.

• Förderung der Ausbildungskosten für zwei Jahre in Höhe von 600,00 € monatlich je 
Schülerin, wenn seitens der Kitaträger Ausbildungsverträge abgeschlossen wer
den.

• Förderzuschuss, der die Freistellung für die Anleitung in Höhe von zwei Wochen
stunden mit insgesamt 50 € wöchentlich finanziell unterlegt.

4. Anleiterstunden für Quereinsteigende
Im Zusammenhang mit einer geplanten Öffnung der PQVO soll es mehr Fördermöglichkei
ten für Quereinsteigende geben:

• Erhöhung der Anzahl der zu fördernden Personen,

• Erhöhung des Förderzuschusses zu Qualifizierung und Personalkosten für die 
Dauer von 6 Monaten um jeweils 100,00 €, so dass insgesamt 7.200,00 € statt 
6.000,00 € pro Person zur Verfügung stehen.

• Zudem soll zur optimalen Verzahnung von Theorie und Praxis für die Dauer von 26 
Wochen wöchentlich zwei Anleitungsstunden ermöglicht werden und bei Freistel
lung mit insgesamt 50 € pro Woche unterlegt werden.
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5. Förderung von Dual-Studierenden ab dem Jahr 2024
Eine weitere Richtlinienänderung wird sich auf das Jahr 2024 beziehen. Für örtliche Trä
ger der öffentlichen Jugendhilfe kann es eine Förderung von Dual- Studierenden Kind- 
heitspädagog*innen geben. Das Land will sich für die Dauer des ersten Studienjahres an 
den Kosten mit 800,00 € monatlich beteiligen. Vorgesehen ist eine Förderung von drei 
Dual- Studierenden jährlich pro örtlichem Träger.

In einem weiteren Schritt werden wir nun zügig die Änderung und Erweiterung der Richtli
nie vornehmen. Aufgrund des Zeitfaktors und der hierfür erforderlichen Beteiligungen 
möchte ich Sie bereits jetzt bitten, einer verkürzten Anhörungsfrist für diese Richtlinie zu
zustimmen, damit sie rechtzeitig wirksam werden kann. Zum weiteren Verfahren werde ich 
alsbald auf Sie zu kommen.

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich für Ihre tatkräftige Unterstützung bedanken 
- denn nur in gemeinsamer Verantwortung wird uns auch dieses Vorhaben gelingen!

Allgemeine Datenschutzinformationen:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitge
teilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Daten
schutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
https://www.schleswiq-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaeruna/daten-
schutzerklaerunq.html

https://www.schleswiq-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaeruna/daten-
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Titel Gültig ab

Landesverordnung über die Personalqualifikation in öffentlich geförderten
Kindertageseinrichtungen (Personalqualifikationsverordnung - PQVO)
vom 6. Januar 2021

01.01.2021 bis
31.12.2024

Eingangsformel 01.01.2021 bis
31.12.2024

§ 1 - Gleich- oder höherwertige Studienabschlüsse (Leitungskraft, stell-
vertretende Leitungskraft, erste Fachkraft)

01.01.2021 bis
31.12.2024

§ 2 - Gleich- oder höherwertige Ausbildungen (zweite Fachkraft) 01.01.2021 bis
31.12.2024

§ 3 - Vergleichbar qualifizierte Personen nach § 28 Absatz 1 und 3 KiTaG
(Leitungskraft, stellvertretende Leitungskraft, erste Fachkraft)

20.05.2022 bis
31.12.2024

§ 4 - Vergleichbar qualifizierte Personen nach § 28 Absatz 2 und 3 KiTaG
(zweite Fachkraft)

20.05.2022 bis
31.12.2024

§ 5 - Vergleichbar qualifizierte Personen nach § 28 Absatz 4 KiTaG 01.01.2021 bis
31.12.2024

§ 6 - Anerkennung von gleich- oder höherwertigen Studienabschlüssen
und Ausbildungen sowie vergleichbaren Qualifikationen

01.01.2021 bis
31.12.2024

§ 7 - Bestandsschutz 01.01.2021 bis
31.12.2024

§ 8 - Empfehlungen zur Qualifizierung 01.01.2021 bis
31.12.2024
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Titel Gültig ab

§ 9 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 01.01.2021 bis
31.12.2024

Aufgrund des § 28 Absatz 5 des Kindertagesförderungsgesetzes vom 12. Dezember 2019 (GVOBl.
Schl.-H. S. 759, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 998), ver-
ordnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren:

§ 1
Gleich- oder höherwertige Studienabschlüsse

(Leitungskraft, stellvertretende Leitungskraft, erste Fachkraft)

Über gleich- oder höherwertige Studienabschlüsse (Leitungskraft, stellvertretende Leitungskraft, ers-
te Fachkraft) im Sinne des § 28 Absatz 1 Nummer 1 des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) vom
12. Dezember 2019, geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 998), verfü-
gen Absolventinnen und Absolventen folgender Studiengänge:

1. Bachelor,- Magister- oder Diplomstudiengang Soziale Arbeit (FH),

 

2. Masterstudiengang Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Kindheitspädagogik oder Sozialpäd-
agogik,

 

3. Diplomstudiengang Sozialpädagogik (FH),

 

4. Bachelorstudiengänge Bildung und Erziehung im Kindesalter, Bildung und Erziehung in der
Kindheit, Bildung und Förderung in der Kindheit, Frühkindliche Bildung und Erziehung, Pädago-
gik der Kindheit und Familienbildung sowie Erziehung, Bildung und Gesundheit im Kindesalter,

und Personen, deren Studienabschlüsse nach § 6 dieser Verordnung als gleich- oder höherwer-
tig anerkannt worden sind.

 

§ 2
Gleich- oder höherwertige Ausbildungen

(zweite Fachkraft)

Über gleich- oder höherwertige Ausbildungen im Sinne des § 28 Absatz 2 KiTaG verfügen

1. Personen, die über eine Qualifikation nach § 28 Absatz 1 KiTaG verfügen,

 

2. staatlich anerkannte Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger,

 

3. staatlich anerkannte Sozialassistentinnen und Sozialassistenten mit sozialpädagogischem oder
frühkindlichem Schwerpunkt und

 

4. Personen, deren Ausbildungen nach § 6 als gleich- oder höherwertig anerkannt worden sind.

 

§ 3
Vergleichbar qualifizierte Personen nach § 28 Absatz 1 und 3 KiTaG
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(Leitungskraft, stellvertretende Leitungskraft, erste Fachkraft)

Die folgenden Personen sind nach § 28 Absatz 3 KiTaG vergleichbar qualifiziert und werden den Perso-
nen nach § 28 Absatz 1 gleichgestellt:

1. Diplompädagoginnen und Diplompädagogen, Diplomerziehungswissenschaftlerinnen und Diplo-
merziehungswissenschaftler sowie Absolventinnen und Absolventen entsprechender Ein-Fach-
Bachelorabschlüsse und Ein-Fach-Masterabschlüsse in Pädagogik oder in der Erziehungswissen-
schaft,

 

2. Diplompsychologinnen und Diplompsychologen sowie Absolventinnen und Absolventen ent-
sprechender Ein-Fach-Bachelorabschlüsse und Ein-Fach-Masterabschlüsse in Psychologie mit
relevanten Studieninhalten insbesondere im Bereich kindliche Entwicklung, sprachliche Bildung
oder Grundlagen zur Erziehung,

 

3. Lehrkräfte mit der Befähigung zum Lehramt beziehungsweise mit zweitem Staatsexamen für
Grundschulen oder Sonderpädagogik,

 

4. Absolventinnen und Absolventen eines mit dem Master of Education (M. Ed.) abgeschlossenen
Studiums für das Lehramt an Grundschulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik sowie Per-
sonen mit einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss, die im Zweitfach Pädagogik stu-
diert und eine Qualifizierung im Bereich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung
im Umfang von 480 Stunden absolviert haben und

 

5. Personen, deren Qualifikationen nach § 6 als vergleichbar anerkannt worden sind.

 

§ 4
Vergleichbar qualifizierte Personen nach § 28 Absatz 2 und 3 KiTaG

(zweite Fachkraft)

Die folgenden Personen sind nach § 28 Absatz 3 KiTaG vergleichbar qualifiziert und werden den Perso-
nen nach § 28 Absatz 2 gleichgestellt:

1. Absolventinnen und Absolventen eines mit dem Master of Education (M. Ed.) abgeschlossenen
Studiums für das Lehramt für Grundschulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik sowie Per-
sonen mit einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss, die im Zweitfach Pädagogik stu-
diert haben,

 

2. Schülerinnen und Schüler in der Weiterbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum
staatlich anerkannten Erzieher während ihrer Präsenzzeiten,
a) wenn sie sich im dritten Schulleistungsjahr befinden,

 

b) wenn sie sich im zweiten Jahr einer berufsbegleitenden oder praxisintegrierten Weiterbil-
dung befinden, wenn die Stundenanteile der praktischen Ausbildung im ersten Jahr we-
sentlich höher lagen als die der herkömmlichen Weiterbildung; pro Gruppe darf planmä-
ßig nur eine Schülerin oder ein Schüler eingesetzt werden,

 

 

3. kirchlich anerkannte Heimerzieherinnen und Heimerzieher (IBAF),
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4. Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und mindestens zweijähriger Berufser-
fahrung als
a) Hebamme oder Entbindungspfleger mit der Zusatzqualifikation Familienhebamme,

 

b) Logopädin oder Logopäde,

 

c) Physiotherapeutin oder Physiotherapeut,

 

d) Ergotherapeutin oder Ergotherapeut,

 

e) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
oder

 

f) Pflegefachfrauen oder Pflegefachmänner,

die eine Qualifizierung im Bereich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung
im Umfang von 480 Stunden absolviert haben,

 

 

5. Personen mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung als pädagogische Kraft in einer Kinderta-
geseinrichtung, die eine Qualifizierung im Bereich frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erzie-
hung im Umfang von mindestens 480 Stunden absolviert haben,

 

6. Absolventinnen und Absolventen des Waldorfseminars oder des entsprechenden Master-Ab-
schlusses zur Klassenlehrkraft an der Waldorfschule für die Jahrgangsstufen 1 bis 8, und

 

7. Personen, deren Qualifikationen nach § 6 als vergleichbar anerkannt worden sind.

 

§ 5
Vergleichbar qualifizierte Personen nach § 28 Absatz 4 KiTaG

Die folgenden Personen sind nach § 28 Absatz 4 KiTaG als heilpädagogische Kraft vergleichbar qualifi-
ziert:

1. Absolventinnen und Absolventen der Bachelorstudiengänge Frühförderung und Transdisziplinä-
re Frühförderung,

 

2. Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Sprachheiltherapie,

 

3. Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Rehabilitationspädagogik,

 

4. Motopädagoginnen und Motopädagogen und

 

5. Erzieherinnen und Erzieher und sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten, die über
eine sonderpädagogische Zusatzausbildung oder eine mindestens zweijährige Berufserfahrung
in der Arbeit mit Kindern mit Behinderung im frühpädagogischen Bereich verfügen.

 

§ 6
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Anerkennung von gleich- oder höherwertigen Studienabschlüssen
und Ausbildungen sowie vergleichbaren Qualifikationen

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe prüft auf Antrag des Einrichtungsträgers die Gleich-
oder Höherwertigkeit eines in § 1 nicht aufgeführten Studienabschlusses, einer in § 2 nicht aufgeführ-
ten Ausbildung oder die Vergleichbarkeit einer in den §§ 3 und 4 nicht aufgeführten Qualifikation einer
Person. Er trifft die Entscheidung im Einvernehmen mit dem für die Kindertageseinrichtungen zustän-
digen Ministerium und informiert die für die Erteilung der Betriebserlaubnis zuständige Behörde. Die
Anerkennung gilt auch für die Tätigkeit der Person bei einem anderen Einrichtungsträger in Schleswig-
Holstein.

§ 7
Bestandsschutz

Soweit für Personen eine Ausnahmegenehmigung nach § 2 Absatz 2 der Kindertagesstätten- und Ta-
gespflegeverordnung vom 13. November 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 500) in der bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2020 geltenden Fassung vorliegt, gelten diese als vergleichbar qualifiziert im Sinne des
§ 28 Absatz 1 oder Absatz 2 KiTaG.

§ 8
Empfehlungen zur Qualifizierung

Zu Inhalten und Struktur der in § 3 Nummer 3 und § 4 Nummer 4 benannten „Qualifizierung im Be-
reich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung“ veröffentlicht das für die Kindertagesein-
richtungen zuständige Ministerium Empfehlungen.

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2024 außer
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Januar 2021

Dr. Heiner Garg

Minister
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren
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Sozialräume Anzahl der betreuten Kinder in Kitas Aufteilung Schüler/-innen (26 SuS) Schülerzahlen nach Rundung Aufteilung Schüler/-innen (60 SuS) Schülerzahlen nach Rundung

01 Stadt Ahrensburg 1426 3,5 4 8,0 8

02 Stadt Bad Oldesloe 961 2,3 2 5,4 5

03 Stadt Bargteheide 786 1,9 2 4,4 4

04 Stadt Glinde 961 2,3 2 5,4 5

05 Stadt Reinbek 1026 2,5 3 5,7 6

06 Stadt Reinfeld (Holstein) 341 0,8 1 1,9 2

07 Gemeinde Ammersbek 393 1,0 1 2,2 2

08 Gemeinde Barsbüttel 560 1,4 1 3,1 3

09 Gemeinde Großhansdorf 387 0,9 1 2,2 2

10 Gemeinde Oststeinbek 538 1,3 1 3,0 3

11 Gemeinde Tangstedt 282 0,7 1 1,6 2

12 Amt Trittau 879 2,1 2 4,9 5

13 Amt Bad Oldesloe-Land 464 1,1 1 2,6 3

14 Amt Bargteheide-Land 784 1,9 2 4,4 4

15 Amt Nordstormarn 458 1,1 1 2,6 3

16 Amt Siek 483 1,2 1 2,7 3

10729 26 26 60 60

Anlage zur Verteilung der PIA-Plätze auf die einzelnen Sozialräume im Kreis Stormarn

Kreisförderung zur Fachkräftegewinnung - Praxisintegrierte Ausbildung


	Niederschriftsauszug
	Anlage  1 Erweiterung der Landesförderung PiA
	Anlage  2 Antrag PiA CDU - Sitzungvorlage Projekt Unterstützung durch den Kreis Stormarn PiA

